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Beschluss Grosser Gemeinderat 
2. Sitzung vom 01.06.2023 
 
 

 
1.391 Interpellationen / Einfache Anfragen / Postulate / Motionen 

 

LNR 5208 
 

Motion Renate Löffel-Wenger, EVP; Ein Gesundheitszentrum für 
Buchsi!; Behandlung 

 

BNR 21 

 
 
Zuständig für das Geschäft: Manfred Waibel, Departementsvorsteher Planung/Umwelt/Energie 
Ansprechpartner Verwaltung: Claudia Thöni, Ressortleiterin Planung/Umwelt/Energie 
 
Bericht 

An der GGR-Sitzung vom 25. Oktober 2016 wurde die Motion von Renate Löffel-Wenger, EVP; Ein Gesund-
heitszentrum für Buchsi!, mit dem folgenden Wortlaut eingereicht: 
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An der GGR-Sitzung vom 22.03.2018 wurde das Geschäft erheblich erklärt, jedoch noch nicht abgeschrieben. 
Dies, weil das gewünschte Gesundheitszentrum 2018 lediglich geplant, aber noch nicht realisiert war.  
 
Stellungnahme des Gemeinderates 
 
Die Gemeinde hat die Anliegen der Motion ernst genommen und sich in den vergangenen Jahren dafür einge-
setzt, die medizinische Grundversorgung im Dorf auch künftig sicherzustellen. Die Massnahmen, die sich inner-
halb der Möglichkeiten des Gemeinderates befinden, wurden umgesetzt. 
 
Die Anliegen der Motion sind sehr direkt in das Projekt Strahmhof eingeflossen. Die Grundeigentümerschaft 
Bonainvest AG konnte dafür gewonnen werden, die geplanten Räumlichkeiten mit Dienstleistungsbetrieben aus 
dem konventionellen und komplementären Gesundheits-Segment zu besetzen.  
Im Herbst 2022 ist die Praxisgemeinschaft der Hausärztinnen im Erdgeschoss des neuen Gebäudes an der 
Oberdorfstrasse 28 eingezogen. Die Hausärztinnen Münchenbuchsee AG arbeitet mit ortsansässigen Dienst-
leistungsbetrieben des Gesundheitswesens zusammen. Voraussichtlich ab Frühling 2023 wird zudem noch eine 
Physiotherapie im Strahmhof einziehen.  
 
Dem Motionsanliegen eines ‚Kompetenzzentrums Alter‘ wird mit dem Demenzzentrum Serena und den Neu-
bauten für Pflegeheim und betreutes Wohnen der Domicil AG am Standort Weiermatt Rechnung getragen. 
 
An zentraler Lage und verkehrstechnisch bestens erschlossen konnten somit die gewünschten Angebote des 
Gesundheitswesens geplant und realisiert werden. 
 
Der Gemeinderat ist sich der schwierigen Situation in der medizinischen Grundversorgung in den kommenden 
Jahren durchaus bewusst. Die Gemeinde wird auch bei künftigen Bauprojekten die Bauherrschaft zu diesem 
Thema sensibilisieren. 
 
Der Gemeinderat empfiehlt dem Parlament, die Motion abzuschreiben.  
 
Finanzielles 

Das Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Finanzkommission 

 
Nach Art. 58 der kantonalen Gemeindeverordnung ist das beschlussfassende Organ vorgängig über die Kos-
ten, die Folgekosten, die Finanzierung und die Auswirkungen auf das Finanzhaushaltgleichgewicht zu orientie-
ren.  
 

Folgekosten Nutzungsdauer 
Abschreibungs- und 

Zinssatz 
Betrag 

Abschreibung (z.B. Strassen, Mobiliar, 
Schulhäuser) 
Zinsen (kalkulatorisch) 
Total Kapitalkosten pro Jahr 

      Jahre      % 
     % 

0.00 
0.00 

0.00 

Total Betriebsfolgekosten / -erträge   0.00 

Total Folgekosten pro Jahr 0.00 

 
 
Weitere Kommissionen 

 
Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Emp-
fehlung ab: 
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X Kommission Datum Beschluss 

 Bildungskommission (BIKO)   

 Hochbaukommission (HBK)   

 Kommission für Umweltfragen (KOFU)   

 Kommission für soziale Fragen (KOSOF)   

x Planungskommission (PLAKO) 02.02.2023 Empfehlung Motion abzuschreiben 

 Sicherheitskommission (SIKO)   

 Tiefbaukommission (TBK)   

 Wahl- und Abstimmungskommission 
(WAKO) 

  

 Weitere Spezialkommissionen oä   

 
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage OgR Art. 30 

Zuständigkeit GGR GO GGR Art. 23ff 

Finanzkompetenz 
 

Art. 

Verfahren OgR Art. 38.1 

 
 
Antrag 

1. Die Motion wird abgeschrieben. 

 
Beschluss 

1. Die Motion wird abgeschrieben. 
 
 
Eröffnung 

1. Sekretariat GGR (Nachführen Register Parlament) 

2. Bauabteilung, Ressort Planung/Umwelt/Energie 

 
 
Beilagen 

1. - 

 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab dem 10. Juli 2023, in Kraft. 
 
 
 
 
 
Münchenbuchsee, 05. Juni 2023 
 
GROSSER GEMEINDERAT MÜNCHENBUCHSEE 
Sekretär Protokollführerin 

Olivier A. Gerig Franziska Zwygart 


